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unter uns gesagt:
Wenn Du Dein Geld ganz sicher

anlegen willst, fährst Du am besten

mit dem Pfandbrief

Der Pfandbrief ist ein privilegiertes Wertpapier mit
verbriefter Sicherheit. Er ist durch erstklassige inländische
Hypotheken gedeckt. Zudem untersteht er einem speziellen
Bundesgesetz, über dessen Einhaltung der vom Bundesrat
bestellte Pfandbrief-Inspektor wacht.

Mit dem Pfandbrief sichern Sie sich auf Jahre hinaus einen
interessanten und unveränderten Ertrag und geben
Ihrer Kapitalanlage ein solides Fundament. Schon mit
1000 Franken können Sie Pfandbriefbesitzer werden.

Eine neue Emission läuft demnächst an.
Auch Ihre Bank nimmt Zeichnungen gerne entgegen.

Die beiden gesetzlich ermächtigten Ausgabestellen :

PFA HDBR1EFZENTRA L E

KANTONALBANKEN

CENTRALE DE LETTRE^

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute
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